
Beitragstabelle GAR-NRW

Monatsbeiträge GAR NRW Euro

1. Ratsmitglieder

Anzahl der Einwohner in den Gemeinden

               bis 10.000 5,00 €

              von 10.001 bis  20.000 6,00 €

              von 20.001 bis  50.000 7,00 €

              von 50.001 bis  80.000 8,00 €

              von 80.001 bis 150.000 9,50 €

              von 150.001 bis 250.000 12,50 €

              von 250.001 bis 450.000 13,50 €

über 450.001 17,00 €

2. Kreistagsmitglieder 9.00 €

Anzahl Einwohner in Kreisen

3. Mitglieder von Bezirksvertretungen 5,00 €

4. Mitglieder des 

LVR 3% der Zuwendungen

LWL

RVR 

Regionalrat

5. Fördermitglieder: 10,00 €

  Kommunale Bedienstete und  

  sonstige Mitglieder der GAR 

  ohne kommunales Mandat

  (nicht stimmberechtigt)

Laut Beschluss der Delegiertenversammlumg v.10.12.2005 


